Nur Gewinner und keine Verlierer

Zum Berliner Kita-Kompromiss 

( Der am Sonntag zwischen der Trägerinitiative für eine Kita-Volksbegehren und Bildungssenator Zöllner sowie den Vertretern der rot-roten Koalitionsfraktionen verabredete und heute vom Senat beschlossene Kita-Kompromiss kennt nur Gewinner. Weil sich die Trägerinitiative für ein Volksbegehren zur qualitativen Verbesserung der Berliner Kita-Landschaft, die Regierungsfraktionen von SPD und LINKE sowie der rot-rote Senat in der Sache einig waren und weil auf allen Seiten Gesprächs- und Kompromissbereitschaft existierte, konnte die am Sonntag gefundene und heute vom Senat beschlossene Lösung gefunden werden. Wie der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Abgeordnetenhaus, Udo Wolf, erklärte, ist es den „Initiatorinnen und Initiatoren des Kita-Volksbegehrens nicht gegen, sondern gemeinsam mit dem Senat gelungen, diese deutlichen Verbesserungen zu erreichen. Rot-Rot nimmt direkte Demokratie ernst. Rot-Rot will gute, starke Kitas als Bildungseinrichtungen. Beides bildet die solide Basis für die Tragfähigkeit der jetzigen Vereinbarungen.“ 
( Noch einmal kurz zur Geschichte: Eine Elterninitiative – maßgeblich bestimmt durch den Landeselternschuss für die Kitas (www.volksbegehren-kita.de) – hatte eine Unterschriftensammlung zur Durchführung eines Volksbegehrens erfolgreich durchgeführt. Inhalt des Begehrens sollte die Durchführung eines Volksentscheids zur qualitativen Verbesserung der Kita-Situation  sein: der Rechtsanspruch für alle Kinder – unabhängig von einer Berufstätigkeit der Eltern – auf einen Kita-Platz, eine verkleinerte Gruppenstärke, fünf Stunden zur Vor- und Nachbereitung pro Erzieherin bzw. Erzieher usw. 

( Wie die Initiative auf ihrer Homepage selbst feststellte, standen diese Forderungen nicht im Widerspruch zu den Positionen der rot-roten Regierungsfraktionen, namentlich nicht zu den Positionen der LINKEN. Die Initiative erkannte auch an, dass Berlin sowohl hinsichtlich des Versorgungsgrades als auch mit dem unter Rot-Rot eingeleiteten Umbau der Kitas zu Bildungseinrichtungen einen richtigen und in vielerlei Hinsicht vorbildlichen Weg eingeschlagen hat. Genau vor diesem Hintergrund und angesichts des Konsolidierungszwanges wollte die Initiative gesellschaftlichen Druck aufmachen, diesen eingeschlagenen Weg zügig fortzuschreiten, Defizite weiter abzubauen und nicht innezuhalten. 

( Gegensätzliche Auffassungen gab es vor allem in zweierlei Hinsicht:

· Erstens gab es unterschiedliche zeitliche Vorstellungen. Während die Initiative alle ihre Schritte sofort umgesetzt haben wollte, plädierte Rot-Rot wegen der exorbitanten Kosten für einen Stufenplan zur Umsetzung. Die Initiative bezifferte die Kosten auf 90 Millionen, der Senat auf über 160 Millionen und unabhängige Experten sogar auf über 200 Millionen Euro.

· Zweitens wollte die Initiative, dass die von Rot-Rot bis 2011 vorgesehene vollständige Beitragsfreiheit für den Kita-Besuch zurückgestellt wird. Die somit frei werdenden 50 Millionen Euro sollten stattdessen für qualitative Verbesserungen eingesetzt werden. Rot-Rot hingegen bestand auf der Beitragsfreiheit, weil die Kitas eine Bildungseinrichtung sind und Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein darf. Zudem wäre die Beibehaltung der Kita-Beiträge – auch wenn sie differenziert gestaltet sind – ein Hemmnis, dass Kinder aus sozial schwachen und „bildungsfernen“ Familien, für die ein Kitabesuch die einzige vorschulische Chance darstellt, in die Kita geschickt werden. Deshalb bestand die rot-rote Regierungskoalition darauf, dass beide Schritte – die Beitragsfreiheit und qualitative Verbesserungen – in einem zügigen, aber zeitlich abgestuften Prozess gegangen werden.
( Dennoch stoppte die Aufsichtsbehörde in der Innenverwaltung den Prozess, weil sie wegen der hohen Kosten die Budgethoheit und das Budgetrecht des Abgeordnetenhauses sowie die Durchführung des vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Haushaltes gefährdet sah. Unter Verweis auf die von Rot-Rot initiierten großzügigen Regelungen für direkte Demokratie erklärte der Landesverfassungsgerichtshof am 6. Oktober diesen Standpunkt für nichtig und die Durchführung eines Volksbegehrens für zulässig.

( Bereits seit längerer Zeit standen die Fraktion DIE LINKE und die Trägerinitiative des Volksbegehrens im Dialog über einen Kompromiss, der nur in einer – wenn auch teuren, aber realisierbaren – Stufenlösung bestehen konnte. Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtes wurde der Gesprächsfaden – nun auch mit beiden Regierungsfraktionen und dann auch mit dem Senat – intensiviert.                
( Zudem wuchsen auch bei den Befürwortern des Volksbegehrens Zweifel, ob die für einen erfolgreichen Volksentscheid erforderlichen über 600.000 Ja-Stimmen zusammenkommen würden, nachdem in der Öffentlichkeit bereits sehr sachlich über die hohen Kosten, die dafür erforderlichen außerplanmäßigen Einsparungen an anderer Stelle und auch über die Bereitschaft von Rot-Rot zu einer Stufenlösung kommuniziert worden ist. Auf beiden Seiten gab es also ein vielfältiges Interesse an einer vernünftigen und sachorientierten Kompromisslösung.
( Im Ergebnis all dessen wurde folgende Lösung vereinbart:
1. Die von Rot-Rot beschlossene stufenweise Beitragsfreiheit für alle Kinder 

· seit Januar 2009 für das letzte Kitajahr,

· ab Januar 2010 auch für das vorletzte Kitajahr und

· ab Januar 2011 auch für das vorvorletzte Kitajahr

bleibt bestehen bzw. wird planmäßig realisiert.

2. Absenkung der zahlenmäßigen Stärke der Kita-Gruppen (momentan etwa 9 Kinder) und damit der von einer Erzieherin / einem Erzieher zu betreuenden Kinder  
· ab 1. April 2010 um 0,5 Kinder aller Altersgruppen,
· ab 1. Januar 2011 um noch einmal 0,5 Kinder aller Altersgruppen. 
Ab diesem Zeitpunkt ist dann – wie von der Kita-Initiative gefordert – die Absenkung um 1 Kind pro Erzieher realisiert.

3. Rechtsanspruch auf einen Teilzeitplatz für jedes Kind (das sind 7 Stunden am Tag, unabhängig davon, ob die Eltern in Beschäftigung sind)

· für das letzte Kitajahr ab 1. Januar 2010, 

· für das vorletzte Kitajahr ab 1. Januar 2011, 

· für das vorvorletzte Kitajahr ab 1. Januar 2013. 

4. Ab dem 1. Januar 2011 wird für Kinder ab Vollendung des zweiten Lebensjahres, die Förderungsbedarf zwecks sprachlicher Integration aufweisen, der Begriff des „Mindestbedarfs“ als ein Teilzeitplatz definiert und somit also erweitert.

5. Freistellung der Leitungsarbeit von der Gruppenarbeit

· zum 1. Januar 2011 von der jetzigen Regelung (ab einer Kita-Stärke von 162 Kindern) auf 140  Kinder,  

· zum 1. Januar 2013 ab einer Kita-Stärke von 120 Kindern.

6. Das sozialpädagogische Fachpersonal erhält für die praktische Arbeit die notwendige Vor- und Nachbereitungszeit in den Einrichtungen bei der Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms (z.B. Zeiten für die Evaluation, Arbeit mit dem Sprachlerntagebuch pro Kind, Kooperation mit den Eltern, Entwicklungsgespräch mit den Eltern, Beobachtungen und Dokumentationen inkl. Austausch, externe Evaluation, Kooperation mit den Grundschule, kontinuierliche Fortbildungen, Konzeptionsentwicklungen, Teamberatungen, kollegiale Beratung, Organisationszeiten, Sozialraumarbeit und Praktikantenanleitung). Zur Verbesserung und Sicherstellung der pädagogischen Qualität werden die Vor- und Nachbereitung sowie die Fort- und Weiterbildung des sozialpädagogischen Fachpersonals in die zu erlassene Rechtsverordnung aufgenommen. Fort- und Weiterbildung über das gesetzlich festgelegte Mindestmaß wird unterstützt. .
( Dieser Kompromiss verliert zum 15. Januar 2010 seine Gültigkeit, wenn bis dahin das Berliner Kita-Gesetz nicht um diese Punkte ergänzt bzw. verändert worden ist. Erfolgt bis dahin die Ergänzung, verzichtet die Initiative verbindlich auf die Fortführung des Volksbegehrens.
( Der Senat hat den Finanzsenator beauftragt, zur Finanzierung dieser Schritte – 2010 beginnend mit über 30 Millionen, ab 2013 über 70 Millionen, aber eben nicht ab sofort 90, 160 oder 200 Millionen – Deckungspotenziale im Haushalt zu erschließen. Zusätzliche Verschuldungen sollen vermieden werden.  

Dr. Peter-Rudolf  Zotl

